
 
 

 

 

 

Landeshauptstadt Saarbrücken  66104 Saarbrücken 

Postadresse 
Landeshauptstadt Saarbrücken 
Rathausplatz 1 
66111 Saarbrücken 

Bankverbindung 
Sparkasse Saarbrücken 
Konto 81 232, BLZ 590 501 01 
IBAN DE85 5905 0101 0000 0812 32 
BIC SAKSDE55XXX 

Telefon-Servicecenter Saarbrücken 
+49 681 9050 
115 (Behördennummer ohne Vorwahl) 
Zentrales Telefax 
+49 681 905-1536 

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren mit Umwe ltverträglichkeitsprüfung zum He-
ben und Einleiten von Grubenwasser am Standort Duha mel in die Saar als Folge des 
Ansteigenlassens des Grubenwasserspiegels auf -320 m NN in den Wasserprovinzen 
Reden und Duhamel 
Antrag der RAG Aktiengesellschaft vom 18.08.2017 – BT GP – 
 
Hier:  Anhörung gem. § 73 Abs. 2 Saarländisches Ver waltungsverfahrensgesetz (SVwVfG) 
   
 
Ihr Schreiben vom 19.09.2017 – Az.: II WASS/5/17 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst möchte ich mich bei Ihnen für die Beteiligung im Rahmen des o.g. Verfahrens vielmals 
bedanken. 
 
Die Planung der RAG zum Ansteigenlassen des Grubenwasserspiegels auf -320 m NN in den 
Wasserprovinzen Reden und Duhamel wird wegen der möglichen sehr weitreichenden Konse-
quenzen seitens der Landeshauptstadt Saarbrücken mit großer Sorge betrachtet. 
 
Aus hiesiger Sicht besteht Unsicherheit über die möglichen Auswirkungen eines solchen Gru-
benwasseranstieges auf -320 m NN. Aufgrund der möglichen sehr erheblichen Auswirkungen 
des Grubenwasseranstieges sollte in jedem Fall Vorsorge getroffen werden, dass rechtzeitig 
noch vor Eintritt von Schäden entsprechend eingegriffen und so ein größeres Unglück vermie-
den werden kann. 

 
Oberbergamt des Saarlandes 
Am Bergwerk Reden 10 
 
66578 Schiffweiler 

Amt für Klima- und Umwelt-
schutz 

Kohlwaagstr. 4 
66111 Saarbrücken 

umweltamt@saarbruecken.de 
www.saarbruecken.de 

Öffnungszeiten 

Mo 08.30−12.00 Uhr/13.30−15.30 Uhr 
Di 08.30−12.00 Uhr/13.30−15.30 Uhr 
Mi 08.30−12.00 Uhr/13.30−15.30 Uhr 
Do 08.30−18.00 Uhr  
Fr 08.30−12.00 Uhr 

Datum Auskunft erteilt/ Zeichen Zimmer Telefon +49 681 Telefax +49 681  
20.12.2017 Herr Kunz 509 905-4147 905-4063 
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Verschiedenen Äußerungen Dritter im Vorfeld des vorliegenden Verfahrens war zu entnehmen, 
dass in den unterirdischen Stollen des Bergwerks Saar unterschiedliche, zum Teil hochgiftige 
und wassergefährliche Substanzen wie z.B. PCB-haltige Hydrauliköle in beträchtlichem Umfang 
entsorgt wurden. Möglicherweise handelt es sich hierbei um eine illegale Abfallbeseitigung. Soll-
te das tatsächlich zutreffen, so muss aus hiesiger Sicht zunächst einmal der Umfang der vor-
handenen giftigen bzw. wassergefährdenden Stoffe unter Tage ermittelt werden. In einem zwei-
ten Schritt sollten Maßnahmen geprüft werden, wie zumindest ein Teil dieser Stoffe geborgen 
und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden könnten. So wäre zumindest eine 
Minimierung des Gefahrenpotentials möglich. Schließlich wäre dann in einem dritten Schritt 
eine auf die Menge der dann noch unter Tage verbleibenden giftigen oder wassergefährdenden 
Stoffe bezogene Gefahreneinschätzung durchzuführen. 
Ein Umgang mit dieser Problematik, wie es in den vorgelegten Gutachten erfolgt ist, dass näm-
lich keinerlei Anstrengungen zur Verringerung des Schadpotentials unter Tage auch nur bedacht 
werden, kann – auch aufgrund der nicht kalkulierbaren Folgen für künftige Generationen - aus 
hiesiger Sicht nicht gefolgt werden. 
 
Bei der Ableitung des Grubenwassers in die Saar ist zu bedenken, dass aufgrund der erhebli-
chen Wassermengen, die in die Saar eingeleitet werden, auch geringe Konzentrationen im Gru-
benwasser im Laufe der Zeit zu großen Frachten führen werden. Da PCB schlecht wasserlös-
lich ist und eher angelagert an Partikel im Wasserkörper vorkommt, ist zu beachten, dass diese 
Partikel in Abhängigkeit der jeweiligen Strömungsverhältnisse in bestimmten Bereichen von 
Saar, Mosel, Rhein und Nordsee schwerpunktmäßig abgelagert werden und dort zu Problemen 
führen können.  
Aus hiesiger Sicht ist es daher erforderlich, dass das Grubenwasser vor der Einleitung in die 
Saar dauerhaft untersucht wird, um mögliche Schäden entlang der Fließgewässer bis zur Nord-
see zu verhindern. Hierbei ist auch zu beachten, dass zahlreiche Unterlieger ihr Trinkwasser 
aus Oberflächenwasser gewinnen. Ein Absetzbecken vor der Einleitung in die Saar, in dem 
Schwebeteilchen sich ablagern, könnte hier entlastend wirken. 
Aufgrund der erhöhten Wassertemperaturen des Grubenwassers und der bekannten Auswir-
kungen erhöhter Wassertemperaturen auf zehrende Vorgänge und den Sauerstoffhaushalt im 
Gewässer sollte das Grubenwasser vorher abgekühlt werden. Eine Einleitung im Sommer bei 
Niedrigwasser und ohnehin hohen Wassertemperaturen in den Fließgewässern sollte reduziert 
werden. 

Aus den Antragsunterlagen geht hervor, dass es Gebiete gibt, für die eine Trinkwasserverunrei-
nigung nicht ausgeschlossen werden kann.  

 

Prof. Wagner beschreibt in seinem Gutachten, dass es im Scheidtertal eine „bekannte Störung, 
die als Kluft ausgebildet ist“, gibt, deren Aussehen und Ausbildung nicht bekannt ist: „Wie 
schnell und wie vollständig der Rückgang der Kluftöffnungsweiten zur Tiefe hin geschieht, ist 
nicht bekannt.“ Unter bestimmten Bedingungen „hätte das Störungssystem im Scheidtertal eine 
maßgeblich hydraulische Relevanz und könnte in der jetzigen oder der späteren Phase des 
Grubenwasseranstiegs Wasser aus dem Karbon in das dortige wichtige Wassergewinnungsge-
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biet führen“, so Prof. Wagner in Kapitel 7 auf Seite 26. Die Bandbreite der Beeinflussung reiche 
in unterschiedlichen Modellierungen von „vernachlässigbar“ bis „beachtenswert“ (Kap.7, S. 33).  

Er nennt folgende Bereiche/Unternehmen, für die eine Beeinflussung vorstellbar wäre: KEW 
Neunkirchen (Kasbruch, Hirschberg), Stadtwerke St. Ingbert, Stadtwerke Sulzbach, energis 
(Spiesermühltal) und Stadtwerke Saarbrücken (Kap. 7, Seite 36f). Prof. Wagner schließt eine 
Verunreinigung des Trinkwassers also nicht gänzlich aus. Wenn es um das Trinkwasser geht, 
ist jegliches noch so kleine Risiko ein zu hohes Risiko.  

Auch ein Monitoring kann nicht vor einer Verunreinigung schützen, denn in ihrem Antrag 
schreibt die RAG lediglich, dass der Grubenwasseranstieg gestoppt werden kann. (Antrag der 
RAG, Seite 12). Sie schreibt aber nicht, dass ein Grubenwasseranstieg rückgängig gemacht 
werden kann. Unabhängig davon sehen wir nicht, wie eine Verunreinigung des Trinkwassers 
rückgängig gemacht werden könnte.  
 
Deshalb dürfte ein Monitoring nicht erst dann greifen, wenn Verunreinigungen des Trinkwassers 
bereits eingetreten sind, sondern sollte vorsorgenden Charakter haben, so dass rechtzeitig vor 
dem Auftreten von möglichen Trinkwassergefahren gegengesteuert werden kann. 
Das Wasserregime untertage reagiert eher langsam und träge. So steigt das Grubenwasser in 
größerer Entfernung von den Pumpen nach einem Abschalten der Pumpen nur langsam und 
zeitlich verzögert an. In gleichem Maße wird das Grubenwasser nach einem Wiederanlaufen 
der Pumpen in gewisser Entfernung zu diesen Pumpen nur langsam wieder fallen. Möglicher-
weise wird es auch nach einem Wiederanschalten der Pumpen in größerer Entfernung zu den 
Pumpen noch eine Zeitlang zu einem fortdauernden Anstieg des Grubenwassers kommen. 
Diese Trägheit des Systems ist bei der Konzipierung von Monitoringmaßnahmen zu beachten. 
Deshalb ist ein präventives Monitoring erforderlich, das so rechtzeitig eingreift, dass bereits vor 
dem Eintreten von Schäden reagiert werden kann und so Schäden verhindert werden.  
 
Die in den vorgelegten Gutachten zu findende bloße plakative Benennung eines Monitorings 
reicht bei Weitem nicht aus. Bevor eine Genehmigung erteilt werden kann, sind aus hiesiger 
Sicht detaillierte Festsetzungen für ein umfängliches, qualifiziertes und weitreichendes Monito-
ring erforderlich. 
 
Aus den Antragsunterlagen geht weiterhin hervor, dass es infolge des Grubenwasseranstiegs 
zu Ausgasungen kommen kann, die zu Explosionen an der Tagesoberfläche führen können.  
Prof. Wagner schreibt in seinem Gutachten, dass es zu einem erhöhten Gastaustritt während 
des Grubenwasseranstiegs kommen kann. Dieser betrifft laut seiner Aussage nicht nur die be-
reits bekannten Gasaustrittsstellen wie die Orte, an denen die STEAG derzeit Gas gezielt ab-
saugt, um es energetisch zu verwerten. Es können sich laut des unabhängigen Gutachters auch 
neue Gasaustrittstellen ergeben: „Mit der Verdrängung des Gases ist deshalb für die Zeit bis 
zum Erreichen des quasistationären Grundwasser-Ruhespiegels ein im Vergleich zur Zeit da-
nach, aber auch zu der Zeit vor dem Grundwasseranstieg deutlich stärkerer Gasaustritt an be-
kannten und möglicherweise derzeit noch nicht bekannten weiteren auffälligen Ausgasungsstel-
len zu rechnen“ (Kap. 9 Seite 13). Mögliche Methan- Ausgasungen während der 
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Grubenwasseranstiegsphase könnten mit „explosiblen Methan-Luft-Gemischen“ einhergehen 
(Kap. 9, Seite 46).  
Wie ernsthaft die Gefahren von Ausgasungen sind, zeigt, dass er fordert, einen „detaillierten 
Untersuchungs- und Überwachungsplans sowie einen schubladen-fertigen Maßnahmen- und 
Alarmplan“ (Kap. 9, S. 47) auszuarbeiten.  
 
Aus dem Gutachten ist überhaupt nicht ersichtlich, welche Gebiete durch Ausgasungen von 
Radon betroffen sind und wie diese Gefahr beherrscht werden könnte, so dass Gefahren aus-
geschlossen werden könnten. 
Aus den Antragsunterlagen geht hervor, dass es infolge des Grubenwasseranstiegs auch zu 
neuen Radon-Ausgasungen kommen kann, die zu hohen Radon-Konzentrationen in Gebäuden 
führen können.  
Prof. Wagner schreibt in seinem Gutachten, dass es zu einem erhöhten Gastaustritt während 
des Grubenwasseranstiegs kommen kann. Dieser betrifft laut seiner Aussage nicht nur die be-
reits bekannten Gasaustrittsstellen. Es können sich laut des unabhängigen Gutachters auch 
neue Gasaustrittstellen ergeben.  
Prof. Wagner weist in dem Zusammenhang auch explizit auf das Gas Radon hin, das durch 
Erschütterungen mobilisiert und verstärkt und an neuen Stellen austreten könne. Auch nach 
dem Grubenwasseranstieg könnten noch Lokalitäten mit erhöhten Radonaustritten bestehen 
bleiben und nicht-tolerierbare Konzentrationen in Gebäuden verursachen. Radon sei einer der 
am meisten unterschätzten krebserregenden Stoffe. Das Gas ist mit 9 Prozent aller Fälle die 
zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs und damit für 2 Prozent aller Krebstoten verantwort-
lich, so der Gutachter. (Kap. 9, S. 46f) 
Aus dem Gutachten ist überhaupt nicht ersichtlich, welche Gebiete von einem Radonaustritt 
betroffen sein werden und wie diese Gefahr ohne nachteilige Folgen beherrscht werden könnte.            
 
Als mögliche Folge des Grubenwasseranstieges sind auch geologische Auswirkungen in Form 
von Hebungen und Senkungen möglich. Die hieraus entstehenden Schäden u.a. an Immobilien 
und Infrastruktur müssen durch die RAG als Verursacher reguliert werden. Die Beweislast für 
diese Verfahren muss ebenfalls bei der RAG liegen. 
 
Es ist daher in erster Linie erforderlich, wirksame Maßnahmen zur Minderung der mit der ver-
änderten Grubenwasserhaltung verbunden Risiken zu entwickeln. Die RAG als Verursacher 
muss hierfür ein schlüssiges Konzept für ein wirksames präventives Monitoring der Umwelt-
auswirkungen und für eine Schadensregulierung vorlegen - dies ist bisher nicht erfolgt. Mit dem 
Monitoring sollte transparent umgegangen werden. Insbesondere sollten die jeweils Betroffenen 
zeitnah über das Monitoring und dessen Ergebnisse informiert werden, so dass auch von deren 
Seite rechtzeitig Gegenmaßnahmen zur Schadensminderung eingeplant werden könnten. 
 
Aus hiesiger Sicht wird eine sehr große Gefahr gesehen, dass es im Zusammenhang mit he-
bungsbedingten Schäden gerade auch bei bereits abgefundenen privaten und öffentlichen Ob-
jekten zu einer Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten kommen wird, in denen sich die RAG mit Ver-
weis auf einen bestimmten altersbedingten Zustand der betroffenen Immobilien, Anlagen oder 
Einrichtungen von ihrer Schadensersatzpflicht zu befreien versucht. Dann lägen die unter Um-
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ständen immensen Kosten doch wieder bei den Bürgern, Versorgern oder Kommunen, auch 
wenn die betroffene Immobilie, Anlage oder Einrichtung ohne Hebungen ihren Dienst noch jah-
relang ordnungsgemäß weiter erfüllt hätte. Dass sich die RAG ihrer Pflicht zur Übernahme sol-
cher Kosten entzieht, muss ausgeschlossen werden.  
 
Sämtliche Kosten, die aus dem Grubenwasseranstieg resultieren (auch mittelbare), müssen von 
der RAG getragen werden. In diesem Zusammenhang sind Kosten für Monitoring, Vorsorge-
maßnahmen, Beweissicherung, Schadensregulierung (bauliche Anlagen, Ver- und Entsorgungs-
leitungen, Infrastruktureinrichtungen) sowie eine mögliche Wertminderung von Immobilien zu 
nennen. 
Für diese Aufgabe muss die RAG entsprechende Sicherheitsleistungen bereithalten, welche 
diese Kosten dauerhaft decken können. 
 
Bevor in diesem Zusammenhang aber eine allgemein gehaltene Zusage für eine unbestimmte 
Art der Kostenübernahme von der RAG seitens der Genehmigungsbehörden akzeptiert wird, 
sollte deutlich gemacht werden, dass es oberste Prämisse sein muss, dass zunächst einmal 
Schäden oder Beeinträchtigungen aller Art zu vermeiden sind. Erst danach sollte eine mögliche 
Schadensregulierung in Betracht gezogen werden. Eine mögliche Kostenübernahmeerklärung 
im Sinne eines Freibriefes für die mögliche Tolerierung von Schadereignissen, wird seitens der 
Landeshauptstadt Saarbrücken abgelehnt.  
 
Auch ist aus hiesiger Sicht von den vorgelegten Gutachten ein größerer Bezug zu den einzel-
nen betroffenen lokalen Flächen und den vor Ort möglicherweise auftretenden Problemen zu 
fordern.  
 
Die vorgelegten Gutachten sind aus den o.g. Gründen aus Sicht der Landeshauptstadt Saar-
brücken nicht geeignet Schadenseintritte mit ausreichender Sicherheit auszuschließen oder zu 
verhindern. Aus Sicht der Landeshauptstadt Saarbrücken sollte der vorliegende Antrag der RAG 
zum Heben und Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar als Folge des 
Ansteigenlassens des Grubenwasserspiegels auf -320 m NN in den Wasserprovinzen Reden 
und Duhamel daher abgelehnt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 
 
 
 
Thomas Brück 
(Beigeordneter) 
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Oberbergamt des Saarlandes 
z. Hd. Herr Bergoberrat Mölleney 
Am Bergwerk Reden 10 
66578 Schiffweiler 
 

Der Bürgermeister 
als Werkleiter 

Eigenbetrieb 
Technische Dienste 
Rathaus Köllerbach 
In der Schäferei 8 
66346 Püttlingen 
 

bearbeitet von: Evelyn Moschel 
 
Telefon:  (06898) 691-224 
Telefax:  (06898) 691-239 
e-mail:     evelyn.moschel@puettlingen.de 
 
Az.:  41.2 em-ps 
Datum:  18.12.2017 

 
Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung zum 
Heben und Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar als Folge 
des Ansteigenlassens des Grubenwasserspiegels auf -320 m NN in den 
Wasserprovinzen Reden und Duhamel 
hier: Anhörung gem. § 73 Abs. 2 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz 

(SVwVfG) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Mölleney, 
 
mit Schreiben vom 19.09.2017 (AZ II WASS/5/17) haben Sie der Stadt Püttlingen im 
Rahmen der Anhörung gem. § 73 Abs. 2 SWwVfG die Antragsunterlagen der RAG 
Aktiengesellschaft zu o.g. bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren mit 
Umweltverträglich-keitsprüfung mit Bitte um Stellungnahme übersandt.  
 
Der Stadtrat der Stadt Püttlingen hat das Thema letztmalig in seiner Sitzung am 
13.12.2017 behandelt und hierzu nachfolgenden Beschluss gefasst: 
 
„ Gemäß den Aussagen der vorgelegten Gutachten und Stellungnahmen ist die Stadt 
 Püttlingen vom geplanten Grubenwasseranstieg in den Wasserprovinzen Reden und 
 Duhamel auf -320 m NN (Phase 1) nur peripher betroffen. Es sind demnach voraussichtlich 
 keine erheblichen Auswirkungen auf dem Gebiet der Stadt Püttlingen zu erwarten. Dennoch 
 besteht der Stadtrat der Stadt Püttlingen - im Falle einer Genehmigung der Maßnahme – 
 auf einer kontinuierlichen und transparenten Überwachung des Verfahrens und dessen 
 potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt. Dabei muss sichergestellt werden, dass 
 jederzeit Gegenmaßnahmen ergriffen und der Grubenwasseranstieg zu jedem Zeitpunkt 
 gestoppt werden kann. Die notwendigen Überwachungs- und Monitoringsmaßnahmen 
 müssen konkretisiert werden. Den Kommunen sowie den Bürgerinnen und Bürgern dürfen 
 durch den Grubenwasseranstieg keinerlei Kosten und Nachteile entstehen. 



 

 

 Außerdem ist sicherzustellen, dass ein mögliches Verfahren zur 2. Phase des Gru-
 benwasseranstiegs, bei dem auch die Wasserprovinz Viktoria und damit die Stadt 
 Püttlingen unmittelbar betroffen wäre, erst dann erfolgt, wenn sichergestellt ist, dass die 
 1. Phase abgeschlossen ist und erhebliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 
 ausgeschlossen werden können. 
 
 Zusätzlich ist eine gemeinsame Stellungnahme für den Regionalverband geplant, welche 
 noch ergänzende Aussagen beinhalten könnte. 
 
Der Stadtrat beschließt, den Bürgermeister zu ermächtigen einer gemeinsamen 
Stellungnahme des Regionalverbandes im Sinne der Stadt Püttlingen zuzustimmen.“ 
 

Dementsprechend weise ich schon jetzt darauf hin, dass der Beschluss der Stadt 
Püttlingen inhaltlich noch durch die gemeinsame Stellungnahme des Regionalverbandes 
ergänzt werden könnte.  
 
Ich bitte die Anregungen der Stadt Püttlingen im weiteren Verfahren zu beachten und 
verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Speicher 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage Vorlage-Nr: 
Status: 
Datum: 
Fachbereich: 
Sachbearbeiter/in 

VO/2373/17 
nicht öffentlich 
23.11.2017 
Bauen und Umwelt 
Immesberger, Robert 

Beratungsfolge 07.12.2017 Bau- und Umweltausschuss 
20.12.2017 Stadtrat 

TOP:   8 Stellungnahme der Stadt Friedrichsthal zum 
bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren mit 
Umweltverträglichkeitsprüfung zum Heben und Einleiten 
von Grubenwasser am Standort Duhamel in die Saar als 
Folge des Ansteigenlassens des Grubenwasserspiegels 
auf – 320 m NN in den Wasserprovinzen Reden und 
Duhamel 

 
Mit Schreiben vom 19.09.2017 übersandte die RAG AG über das Oberbergamt des Saarlandes den 
vorbezeichneten Antrag. Mit der Offenlage dieser Unterlagen sind die Städte und Gemeinden, die 
Träger öffentlicher Belange sowie die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, Stellungnahmen zum 
beantragten Anstieg des Grubenwassers auf -320 m NN abzugeben. 
Mit den Unterlagen reichte das Oberbergamt auch ein von der Landesregierung in Auftrag 
gegebenes hydrogeologisches Gutachten von Prof. Dr. Wagner sowie eine Plausibilitätsprüfung 
eines von der RAG vorgelegten Gutachtens zum Thema Erderschütterungen ein. Der Inhalt dieses 
Gutachtens von Prof. Dr. Wagner veranlasst viele betroffene Kommunen zur Abgabe einer 
negativen Stellungnahme. Auch der Regionalverband Saarbrücken wird für eine gemeinsame 
Sitzung von Planungs- und Kooperationsrat (geplant für 12.01.2018) eine entsprechende 
Stellungnahme vorbereiten. Ungeachtet dessen sollten alle Kommunen, als Ergebnis einer 
Sonderfachkonferenz Grubenwasser vom 21.11.2017, zusätzlich eigene Stellungnahmen abgeben, 
um den Bedenken mehr Nachdruck zu verleihen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung 
folgende   
 
Stellungnahme zur Beschlussfassung: 
 
Die Stadt Friedrichsthal macht aufgrund der getroffenen Aussagen im vom Land in Auftrag 
gegebenen hydrogeologischen Gutachten von Prof. Dr. Wagner Bedenken gegen den geplanten 
Grubenwasseranstieg geltend. Anlässlich eines vorgelagerten Scopingtermines am 28.04.2015 in 
Illingen wurde seitens der RAG versichert, dass Gefährdungen gleich welcher Art durch den 
Grubenwasseranstieg nicht bzw. wenn überhaupt, in vernachlässigbarer Größenordnung vorliegen 
könnten.  
Das Gutachten von Prof. Dr. Wagner trifft jedoch gegenteilige Aussagen. Er spricht insbesondere 
hinsichtlich der Trinkwassergewinnung von Querstörungen und Klüften im Scheidtertal, deren 
Verlauf und Beschaffenheit nicht bekannt sind. Das Störungssystem im Scheidtertal  könnte unter 
bestimmten Voraussetzungen verunreinigtes Wasser in das wichtige Wassergewinnungsgebiet 
führen. Der Gutachter empfiehlt deshalb ein Monitoring für die Wassergewinnungsunternehmen 
KEW Neunkirchen, Stadtwerke St.Ingbert, Stadtwerke Sulzbach, energis (Spiesermühltal) und 
Stadtwerke Saarbrücken. Mit Blick auf die Trinkwasserversorgung aus dem Spiesermühltal ist die 
Stadt Friedrichsthal unmittelbar betroffen und allein aus diesem Grund schon gegen eine 
Durchführung der von der RAG beantragten Maßnahme. 
Darüber hinaus könnte es lt. Gutachter zu Hebungen in einer Größenordnung zwischen 3 cm bis 
etwas mehr als 16 cm kommen, was je nach Oberflächennutzung bei Hebungsdifferenzen zu 
Schäden führen könne.  
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Ebenfalls seien Senkungen und Vernässungen je nach örtlichen Gegebenheiten mit ihren negativen 
Auswirkungen zu erwarten. 
Auch bestehen seitens des Gutachters Befürchtungen über mögliche Ausgasungen während des 
Grubenwasseranstiegs, die mit einem erhöhten Methan- oder Radon – Austritt einhergehen 
könnten, was explosive Gas-Luft-Gemische bei entsprechenden Konstellationen nicht ausschließt. 
Die Stadt Friedrichsthal spricht sich aufgrund all dieser sicherheitsrelevanten Aussagen des 
Gutachters Prof. Dr. Wagner gegen den von der RAG AG beantragten Grubenwasseranstieg aus. 
Solange und soweit eine Gefährdung von Mensch und Natur in Bezug auf Grund- und 
Trinkwasserschutz, Gasaustritt, Erschütterungen oder ähnliches nicht zuverlässig ausgeschlossen 
werden kann, kommt für die Stadt Friedrichsthal eine Zustimmung zur Genehmigung von Flutungen 
nicht in Betracht. 
 
 

 

Aufgestellt:                                                                                         Genehmigt: 

 

 

R. Immesberger                                                                                   R. Schultheis 

FBL IV                                                                                                  Bürgermeister 
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Gemeinde

Der Bürgermeister

Gemeinde Heusweiler • Saarbrücker Straße 35 • 66265 Heusweiler

Bergamt Saarbrücken

Am Bergwerk Reden 10

66578 Schiffweiler

Vorgangsnummer:

Ansprechpartner/in: Frau Thewes
Fachbereich: [
Fachgebiet:

Zimmer:

Telefon:

Telefax:

Bauen und Umweif
2.14
06806/911-137
06806/911-165

E-n tieike.thewes@heuswei!er.de

Datum: 09.01.2018

RAG, Deutsche Steinkohle; Abschlussbetriebsplan unter Tage, Zentrale

Wasserhaltung Reden, Duhamel inklusive Nordschacht

Ihr Schreiben vom 19.09.2017, Aktenzeichen: 4860/17/45

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Beteiligung der Gemeinde Heusweiler bei o.g. AbschlussbetrEebspian bedanke ich mich

bei Ihnen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.12.2017

den Beschluss gefasst, aufgrund der in einigen Fachgutachten offen gebliebenen Restrisiken

dem geplanten Grubenwasseranstieg auf -320 m NN der RAG AG nicht zuzustimmen.

Insbesondere, da

die langfristigen Folgen für Natur, Landschaft und Umwelt durch das Freisetzen der
noch unter Tage befindlichen Abfall- und Betriebsstoffen (z.B. PCB) nicht absehbar
sind,

nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei den Uegenschaften der Gemeinde, aber

auch innerhaib des gesamten Gemeindegebietes Erschütterungen, Bodenbewegungen

sowie Ausgasungen auftreten und

eine Beeinträchtigung des lebenswichtigen Grund-^Trinkwassers nicht gänzlich
ausgeschlossen werden kann.

ich bitte Sie, dies beim weiteren Verfahren zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftis

(Fiatgen)
FachbereEchsleiter

Seite 1 von 1

Postanschrift:
Postfach 1280
66260 Heusweiier

E-Mail: info@iieusweiler.de
Internet; www,heuswei!er.de

Sparkasse Saarbrücken
BLZ 590 501 01 l Kto. 2 542 728
IBAN: DE19 5905 0101 0002 5427 28
BiC:SAKSDE55XXX

Bank 1 Saar eG
BLZ 591 900 00 I KtO. 76 257 000
IBAN: DE59 5919 0000 0076 2570 00
BIG: SABADE5SXXX

Sprechzeiten:
Mo - Fr; 8:30-12:00 Uhr
Mo, Mi, Do; 13:30-15:30 Uhr
Dienstag: 13:30-18:00 Uhr



Gemeinde

Gemeinde Heusweiler • Saarbrücker Straße 35 • 66265 Heusweiler

Oberbergamt des Saariandes

Am Bergwerk Reden 10

66578 Schiffweiler

Vorgangsnummer:

Ansprechpartner/in:

Fachbereich:

Fachgebiet:
Zimmer:

Telefon:

Telefax:

Frau Thewes
l
Bauen und Umweit
2.14
06806/911-137
06806/911-165

E-Mail: heike.ttiewes@heusweil8r,[ie

Datum: 09.01.2018 ^ fl. JAN.

Bergrechtliches Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung
zum Heben und Einleiten von Grubenwasser am Standort Duhamel
Ihr Aktenzeichen: II WASSS/4/17

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Beteiligung der Gemeinde Heusweiler bei o.g. bergrechtiichen
Planfeststellungsverfahren bedanke ich mich bei Ihnen.

Der Gemeinderat der Gemeinde HeusweEler hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.12.2017

den Beschluss gefasst, aufgrund der in einigen Fachgutachten offen gebliebenen Restrisiken

dem geplanten Grubenwasseranstieg auf -320 m NN der RAG AG nicht zuzustimmen.

Insbesondere, da

die langfristigen Folgen für Natur, Landschaft und Umwelt durch das Freisetzen der

noch unter Tage befindlichen Abfall- und Betnebsstoffen (z.B. PCB) nicht absehbar

sind,

nicht ausgeschiossen werden kann, dass bei den Liegenschaften der Gemeinde, aber

auch innerhalb des gesamten Gemeindegebietes Erschütterungen, Bodenbewegungen

sowie Ausgasungen auftreten und

eine BeeEnträchtigung des iebenswichtigen Grund-/Trinkwassers nicht gänzlich
ausgeschiossen werden kann.

Ich bitte Sie, dies beim weiteren Verfahren zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Au

(Fiätgen)
FachbereEchsleiter

Seite 1 von 1

Postansctinft:
Postfach 1280
66260 HeusweEler

E-MaEI: info@heusweiler.de
Internet: www.heusweiler.de

Sparkasse Saarbrücken
BLZ 590 501 01 I Kto. 2 542 728
IBAN: DE19 5905 0101 00025427 28
BIG:SAKSDE55XXX

Bank 1 Saar eG
BLZ 591 900 00 I Kto. 76 257 000
IBAN: DE59 5919 0000 0076 2570 00
BIG: SABADE5SXXX

Sprechzeiten:
Mo-Fr: 8:30-12:00 Uhr
Mo, Mi, Do: 13:30-15:30 Uhr
Dienstag; 13:30-18:00 Uhr






















